
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Der erste Schnee ist in der Region gefallen und die Zustände auf den Radwegen sind nicht 
akzeptabel. Bereits am 20.11.2023 wurde in einem Artikel der Lausitzer Rundschau der 
Winterdienst auf Cottbuser Radwegen kritisiert. In den am 24.11.2023 veröffentlichten Leserbriefen 
kam es angesichts der Erklärungsversuche der Stadtverwaltung zu zahlreichen 
Unmutsäußerungen. 
 
Cottbus/Chóśebuz ist mit dem gerade in Arbeit befindlichen Radverkehrskonzept bemüht den 
Radverkehr attraktiver zu gestalten. Wenn die Fahrradstadt Cottbus den Umstieg der Menschen 
auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie das Fahrrad befördern will, muss sie dafür sorgen, 
dass Radfahrende auch im Winter sicher und einigermaßen komfortabel vorankommen. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN folgende Fragen: 
 

1. Welche rechtlichen Regelungen und höchstrichterliche Urteile gibt es hinsichtlich der 

Schneeräumungspflicht der Kommunen auf Radwegen?   

2. Wann werden Radwege von Schnee befreit? 

3. Welche Radwege haben Priorität und wie ist die Priorität gegenüber Straßen für 

Kraftfahrzeuge? 

4. Wie wird sichergestellt, dass geräumter Schnee von den Straßen nicht auf dem 

Radschutzstreifen liegen bleibt? 
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Cottbus, 28.11.2023 

Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2023 
 

- Räumung Radwege im Winter - 


